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Erklärung zur Solidarität in der Pandemie für den Landkreis Biberach 
  
Im ganzen Land sind an die Stelle angemeldeter Demonstrationen inzwischen vielfach sogenannte „Spaziergänge“ getreten. Über 
Messenger-Dienste organisiert fi nden sich in den Innenstädten regelmäßig viele Menschen, darunter auch Impfgegner, Coronaleug-
ner und Verschwörungstheoretiker sowie Staats- und Verfassungsfeinde. Dabei werden häufi g auch Abstands- und Hygieneregeln 
missachtet und dadurch die Gesundheit anderer gefährdet. 

Nach zwei Jahren der Pandemie sind wir alle müde: Vom Abstandhalten und Maske-Tragen, von den immer neuen Kontaktbeschrän-
kungen, Absagen und Schließungen, von Einschränkungen des täglichen Lebens, die aufgrund der Unberechenbarkeit des Virus und 
seiner Varianten erforderlich sind. 

Aber wie müde und erschöpft müssen erst diejenigen sein, die in den Krankenhäusern und Pfl egeheimen, in den Laboren, Arztpra-
xen, im Gesundheitswesen und bei den Rettungsdiensten arbeiten? Die um jedes Menschenleben kämpfen und dann immer wieder 
zusehen müssen, wie alle Kraft, aller Einsatz vergeblich waren? 
Wie verzweifelt müssen sich diejenigen fühlen, die einen Angehörigen verloren haben, die mitansehen mussten, wie ein Mensch, 
zuvor oftmals gesund und mitten im Leben stehend, innerhalb kürzester Zeit auf Maschinen angewiesen ist, um überhaupt atmen 
zu können? 

Wie müssen sich diejenigen fühlen, die sich angesteckt haben, als eine Impfung noch nicht möglich war und jetzt an den Folgen von 
Long Covid leiden? 

Wie müde und erschöpft müssen die Geschäftsleute, Gastronomen, Hoteliers sein, die ihre Betriebe monatelang schließen mussten 
und jetzt nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen öff nen können? Die ihre mühsam aufgebauten Existenzen gefährdet sehen? 
  
Die weit überwiegende Mehrheit schätzt die Kompetenz der Wissenschaft, die der Politik mit ihrer Expertise beratend zur Seite steht 
und dadurch entscheidend zur Bewältigung der Krise beiträgt, die gewonnene Erkenntnisse unmittelbar zur Verfügung stellt und so 
schnelle Reaktionen auf sich verändernde pandemische Situationen ermöglicht. 

Die ganz überwiegende Mehrheit der Bevölkerung weiß um die Notwendigkeit der Maßnahmen, weiß um den Segen der Impfungen, 
die sich in der Coronapandemie in den allermeisten Fällen als entscheidendes Mittel gegen einen schweren Verlauf erwiesen haben. 
  
Ganz bewusst hat das deutsche Grundgesetz der freien Meinungsäußerung und der Versammlungsfreiheit einen sehr hohen Stellen-
wert eingeräumt. In einer Demokratie gehört es dazu, dass die Vielfalt der Meinungen nebeneinander bestehen kann und Minder-
heiten geachtet und gehört werden. Und es muss einen Raum geben, in dem andere Meinungen gehört werden und Kritik geäußert 
werden darf. Wir sind zu einem solchen sachlichen und fairen Dialog auf der gemeinsamen Basis unseres Grundgesetzes jederzeit 
bereit. Und es ist gut und richtig, dass auch während der Pandemie Demonstrationen möglich sind, sofern die demokratisch legiti-
mierten Regeln der Pandemiebekämpfung eingehalten werden. 

Dass es jetzt aber landes- und bundesweit immer wieder zu Gewalt und Ausschreitungen gegen Polizisten kommt, dass die Gesund-
heit von Menschen weiterhin gefährdet wird, weil Abstands- und Hygieneregeln missachtet werden und dass Kritik an der Coro-
na-Politik, die für sich genommen legitim ist, durch Staats- und Verfassungsfeinde unterwandert wird – das alles nehmen wir nicht 
schweigend hin, sondern sagen ganz klar: 

Wir stehen voll und ganz hinter unserem demokratischen Staatswesen. 

Wir stehen hinter den Maßnahmen, die unsere demokratisch legitimierten Regierungen ergreifen, um die Verbreitung des Corona-
virus einzudämmen, Leid und Tod von den Menschen abzuwenden, unser Gesundheitssystem und die kritische Infrastruktur dieses 
Landes vor dem Kollaps zu bewahren. Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger, Verantwortung füreinander und für das Ge-
meinwohl zu übernehmen und sich der gegenwärtigen Herausforderung konstruktiv zu stellen. Und wir sind überzeugt davon, dass 
wir die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dabei hinter uns wissen. 
  
Dr. Heiko Schmid 
Landrat und Vorstandsmitglied im Bündnis für Demokratie und Toleranz 
mit zahlreichen Unterzeichnern 
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Samstag, 29. Januar 
12.00 - 15.00 Uhr   Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot geöff net 
  
Donnerstag, 03. Februar 
Müllabfuhr 
14.00 - 16.00 Uhr   Wochenmarkt, Rathausplatz Burgrieden 

Schnell informiert
Bürgermeisteramt Burgrieden
Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden
Tel.: 07392 97190  Fax: 07392 971930
rathaus@burgrieden.de  www.burgrieden.de

Öff nungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Unser Team erreichen Sie unter:
Bürgermeister Josef Pfaff    07392 9719 -11
Kämmerer Jürgen Bailer   07392 9719 -12
Hauptamtsleiter Andreas Munkes  07392 9719 -13
Bausachen Ordnungsamt Lisa Magg  07392 9719 - 16
Bürgerbüro Regina Jans   07392 9719 -14
  Jana Mohr   07392 9719-15
Standesamt Siglinde Wenzel   07392 9719 -17
Kassenverwalterin Natalie Hilz  07392 9719 -18
Vorzimmer, Personalwesen Waltraud Müller 07392 9719 -19
  Jana Mohr  07392 9719-27 
Steuern, Gebühren Gabi Fritz   07392 9719 -21
Gesplittete Abwassergebühr Carolin Biet 07392 9719 -23

Anlaufstelle Kontakt & Rat (KoRa) 
Gudrun Konstroff er    07392 9288744
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 11.00 Uhr
(und nach Vereinbarung)“

Apothekennotdienst 
Ihre Notdienstapotheke in Ihrer Nähe fi nden Sie unter 
www.aponet.de Festnetz gebührenfrei 0800/0022833

Notrufnummern
Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei/ Notruf 110
Ärztlicher Notdienst 116 117
Notfallpraxis Biberach, Marie-Curie-Straße 6, 88400 Biberach
Sa, So und FT 8 – 11 Uhr 
Ziegelhausstraße 50, 88400 Biberach
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Zahnärztlicher Notdienst  01805 911610
Krankentransporte 07351 19222
Allgemeiner Notdienst
Kinderärztlicher Notdienst 116 117
Polizei Laupheim 07392 96300
Kreiskrankenhaus Laupheim 07392 7070
Hospizdienst Laupheim 0171 9176936
Essen auf Rädern DRK 07351 15700
Haus-Notruf ASB Orsenhausen 07353 98440
Essen auf Rädern ASB Orsenhausen 07353 98440
Eltern und Jugendtelefon gebührenfrei 0800 1110550
Babysitter Vermittlung für Burgrieden 07392 5239
MR Soziale Dienste gGmbH 0800 400200
Gas-Störungsstelle 0800 3629 379
Caritas Biberach 07351 5005123
Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetroff ene 07392 2369
Medikamentenzustellung 0800 7717177

Bekanntmachungen

Öff entliche Gemeinderatssitzung in Burgrieden 
Am Montag, den 31. Januar 2022 fi ndet um 19.00 Uhr im Bürgersaal 
des Rathauses in Burgrieden eine Gemeinderatssitzung statt. Für den 
öff entlichen Teil der Sitzung ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
  
1.   Vorstellung der Planung zur Neugestaltung des Außenbereichs 

beim Kindergarten Villa Regenbogen 
  
2.  Bebauungsplanverfahren „Gassenberg Ost“: Sachstandsbericht 
  
3.  1. Firmenlauf Oberschwaben am 25. Mai 2022 
  
4.  Straßenbeleuchtung in der Gesamtgemeinde 
  
5.  Bausache: 
    1)  Kenntnisgabeverfahren 
   Herstellung einer südwestseitigen Dachgaube als 

„Schleppgaube“ 
  Parkweg 27, Flst. 1432, Gem. Burgrieden 
  
6.  Verschiedenes 
  
7.  Bürgerfragestunde 
  
Hierzu ist jedermann sehr herzlich eingeladen. Eine nichtöff entliche 
Sitzung schließt sich an. 
  
Josef Pfaff , Bürgermeister 
 
 
 

Öff entliche Bekanntmachung 
zum Bundesmeldegesetz 
Widerspruchsrecht hinsichtlich

•	 der Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubi-
läen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und der Datenüber-
mittlung an das Staatsministerium

•	 der Übermittlung von Daten an eine öff entlich-rechtliche Religi-
onsgesellschaft sowie

•	 der Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
•	 der Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei 

Wahlen und Abstimmungen
 
Alters- und Ehejubiläen, Religion 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf 
die Meldebehörde nach § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, An-
schrift sowie Datum und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70., 80., 90. Geburtstag oder einen späteren 
Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubilä-
um. 
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Mel-
deverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und 
Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen 
und Jubilare aus dem Melderegister. 
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Das Landratsamt – Landwirtschaftsamt  
informiert:  

Online-Fortbildung „Sachkunde im  
Pflanzenschutz“ 
Für Landwirtinnen und Landwirte, die Pflanzenschutzmittel anwen-
den, besteht eine Weiterbildungspflicht im Pflanzenschutz. 

Die Fortbildungsmaßnahme muss für Alt-Sachkundige im Zeitraum 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2024 einen zeitlichen 
Umfang von vier Stunden umfassen. Das Landwirtschaftsamt bietet 
zwei Online-Veranstaltungen mit aktuellen Informationen zu Pflan-
zenbau, Düngung und Pflanzenschutz. 

Die Fortbildungen finden am Donnerstag, 10. Februar, ab 13.30 Uhr 
und am Donnerstag, 17. Februar, ab 19.30 Uhr statt. Die Veranstal-
tungen sind als zweistündige Fortbildungsmaßnahme für die Sach-
kunde im Pflanzenschutz anerkannt. 

Für die Teilnahme an den Fortbildungen ist eine Anmeldung per 
E-Mail an landwirtschaftsamt@biberach.de oder telefonisch unter 
der Nummer 07351 52-6702 bis Montag, 7. Februar 2022 notwendig. 

Bei der Anmeldung sollten folgende Daten bereitgehalten werden: 

Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Je-
der angemeldete Teilnehmer, jede angemeldete Teilnehmerin erhält 
bei vollständiger Anwesenheit eine Teilnahmebescheinigung zuge-
sandt. 

Das Netzwerk Ehrenamt informiert:  
Online-Umfrage zur Digitalisierung in Vereinen 
Die Digitalisierung entwickelt sich ständig weiter und macht auch 
vor der ehrenamtlichen Arbeit in Vereinen nicht Halt. Um Vereine auf 
die digitale Zukunft vorzubereiten, organisiert das Netzwerk Ehren-
amt eine Veranstaltungsreihe zur Digitalisierung in Vereinen. 

Damit die Veranstaltungen auf den Bedarf abgestimmt werden, kön-
nen Vereinsverantwortliche an einer Umfrage teilnehmen und ihre 
Schwerpunkte setzen. 

Digitalisierung der Vereinsarbeit ist als ein Prozess zu sehen, der 
unterschiedliche Bereiche in der Organisation des Vereinslebens 
betrifft. Hauptthemen sind die Gewinnung neuer Mitglieder, der 
Kontakt zu den Mitgliedern, die Vereinsverwaltung und das Sichern 
des Vereinsmanagements - für kleine Vereine eine große Herausfor-
derung. Die Digitalisierung bietet Möglichkeiten, die die Arbeit für 
kleine und große Vereine erleichtern kann. 

Die Veranstaltungsreihe wird fünf Termine umfassen und unter dem 
Dach des Netzwerks Ehrenamt von Landratsamt Biberach, Kreisju-
gendring Biberach e.V. und der Seniorenakademie Donau-Ober-
schwaben e.V. umgesetzt. 

Das Projekt wird unterstützt durch das Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württem-
berg. 

Mit der Umfrage „Digitalisierung in Vereinen“ möchten die Initiato-
ren herausfinden, welcher Bedarf an Fortbildungen im Bereich Di-
gitalisierung besteht. Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten und 
richtet sich an Vorstandsmitglieder aller Vereine. Sie steht bis zum 
20. Februar 2022 unter dem Link https://t1p.de/tlfda zur Verfügung. 

Davon umfasst sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Dok-
torgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die Art des 
Jubiläums. 
Die Meldebehörde übermittelt desweiteren die in § 42 Bundesmel-
degesetz (BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungs-
gesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung 
aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften. 
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, mindejährige Kinder und die Eltern von minderjährigen 
Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum 
Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, früheren Namen, Ge-
burtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder derzeitge Anschriften. 
Die betroffenen Personen haben gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 
50 Abs. 5 BMG das Recht, den genannten Datenübermittlungen 
zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert im Falle der Mitteilung an eine Religionsgemeinschaft 
nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt. 

Adressbuchverlage 
Die Meldebehörde darf gem. § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, Auskunft erteilen über den Familiennamen, Vor-
namen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittelten 
Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressen-
verzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 

Wahlen und Abstimmungen 
Gemäß § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. No-
vember 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vor-
angehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem 
Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der be-
troffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrift. 
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitge-
teilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung 
verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder 
Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
  
Ausübung des Widerspruchsrechts 
Die betroffenen Personen haben das Recht, gemäß § 50 Abs. 5 Bun-
desmeldegesetz (BMG) gegen einzelne oder alle Datenübermittlun-
gen zu widersprechen. Der Widerspruch ist bei der Gemeinde Burg- 
rieden, Bürgerbüro schriftlich oder im Rahmen einer persönlichen 
Vorsprache mitzuteilen. 
Eine Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn bereits früher eine 
entsprechende Erklärung abgegeben worden ist. 
  

 

KoRa - Kontakt & Rat

Homeoffice 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Sie erreichen mich telefonisch am Dienstag zwischen 16.00 – 18.00 
Uhr sowie am Donnerstag zwischen 9.00 – 11.00 Uhr. Sie können 
sonst auch gerne eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe Sie zurück. 

Handy-Nr.: 01525 9916981 
E-Mail: kora@lebensqualitaet-burgrieden.de 

Freundliche Grüße 
Gudrun Konstroffer 

Weitere Bekanntmachungen
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Die Kommunale Beauftragte für die Belange 
von Menschen mit Behinderung informiert:  
Informations-, Beratungs- und Beschwerde-
stelle (IBB) für Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung und deren Angehörige   
Im Landkreis Biberach gibt es die Möglichkeit für Menschen mit ei-
ner psychischen Erkrankung und deren Angehörige, sich mit Fragen 
und Problemen an die Informations-, Beratungs- und Beschwerde-
stelle IBB Stelle zu wenden. 
Die Stelle berät unabhängig, vertraulich und kostenfrei. Die Stelle 
setzt sich aus Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung, Angehörigen, 
einer Person mit professionellem Hintergrund und dem Patienten-
fürsprecher zusammen. Die IBB-Stelle informiert über Angebote im 
Landkreis und kümmert sich um Beschwerden im Zusammenhang 
mit Behandlung und Betreuung. Anfragen, Termin- und Ortsverein-
barung und weitere Infos über die Homepage www.ibb-bc.de, per 
E-Mali an info@ibb-bc.de oder telefonisch unter 07351 34951300 
(Anrufbeantworter, die Informationsstelle ruft zurück). 
  
 
Matthias-Erzberger-Schule Biberach  

Weiterbildung in der Pflege  

Fachschule zur Leitung einer Pflege- und  
Funktionseinheit 
Am 19.09.2022 startet die Weiterbildung in der Pflege zur Leitung in 
stationären und ambulanten Einrichtungen für ausgebildete Fach-
kräfte mit Berufserfahrung. 

Über zwei Schuljahre findet an zwei Schultagen Unterricht mit ins-
gesamt 12 Stunden statt. In den Ferienzeiten ist kein Unterricht. 
Mit Bestehen der Abschlussprüfung im Juni 2024 wird die Qualifika-
tion “Staatlich geprüfte Fachkraft zur Leitung einer Pflege- und Funk-
tionseinheit” erworben. 
Diese Weiterbildung genügt den Anforderungen der §6 LPersVo 
vom 07.12.2005 und des §71 SGB XI an Pflegedienstleitungen. 
Ebenso erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Praxisan-
leiterqualifikation nach dem Pflegeberufegesetz. Die Kursgebühr 
beträgt 150,- € pro Schuljahr. 
  
Anmeldung für beide Weiterbildungen online auf 
www.mes-bc.de. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Matthi-
as-Erzberger-Schule Biberach, über Tel.: 07351 346 339 oder per Mail: 
ersing.claudia@mes-bc.de. 
 
 
 
2-jährige Berufsfachschule zum Erwerb der 
Fachschulreife (Mittlere Reife plus berufliche  
Grundbildung) an der Matthias-Erzberger- 
Schule Biberach 
Die zweijährige Berufsfachschule (2BFS) ist eine berufliche Vollzeit-
schule und führt zur Prüfung der Fachschulreife, die mit dem Mittle-
ren Bildungsabschluss vergleichbar ist. Neben der Erweiterung und 
Vertiefung der Allgemeinbildung wird eine berufliche Grundbildung 
vermittelt. Die 2BFS kann an der Matthias-Erzberger-Schule mit den 
Profilen Hauswirtschaft und Ernährung oder Gesundheit und Pflege 
besucht werden. 

Zugangsvoraussetzungen 
Die Ausbildung richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit Haupt-
schulabschluss oder gleichwertigem Bildungsstand. 

Abschluss- und Anschlussmöglichkeiten  
Wird die zweijährige Berufsfachschule erfolgreich abgeschlossen, 
bieten sich danach eine Vielzahl an Möglichkeiten:

•	 eine duale Berufsausbildung (unter bestimmten Voraussetzun-
gen kann die 2BFS auf das erste Ausbildungsjahr in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf angerechnet werden. Z. B. mit dem 
Profil Hauswirtschaft und Ernährung das erste Jahr bei der Aus-
bildung zur Hauswirtschafterin/zum Hauswirtschafter, die an der 
MES angeboten wird)

•	 der Besuch eines Beruflichen Gymnasiums  (die MES bietet die 
Profile Gesundheit, Biotechnologie, Ernährungswissenschaften 
und Sozialwissenschaften an)

•	 der Besuch eines Berufskollegs (an der MES z.B. das 2jähriges 
Berufskolleg für Sozialpädagogik)

 
Interessiert? Informationen zur 2BFS an der Matthias-Erzberger- 
Schule Biberach gibt es unter  www.mes-bc.de  
Ansprechpartner ist Herr Ege Tel: 07351 346-339.   
  

Ortsgeschehen

Natur - und Vogelschutzverein

Winterfütterung der gefiederten Freunde   
Auch in diesem Winter halten wir wieder passendes  Vogelfutter 
zum Kauf bereit. 
   Das Futter können Sie jeden Samstag von 11.00 - 12.00 Uhr  in 
unserem Vereinsheim  “Alte Molke“ 
Burgrieden, Hauptstraße 32, in der Werkstatt unter Beachtung der 
Corona- Bestimmungen erwerben. 
Wir haben auch wieder Futterhäuschen und Nistkästen zum Verkauf. 
Bitte bleiben sie gesund. 
  
C. Anker 
  

Dompfaffmännchen
 
 

Frauengymnastik Burgrieden

Gymnastikgruppe Angelika 
Liebe Mitglieder der Gymnastikgruppe von Angelika, 

Wir starten wieder mit unserer Gymnastik donnerstags um 19:45 Uhr 
in der Rottalhalle nach den aktuellen Vorschriften mit 2G+. 
Das bedeutet, dass alle Teilnehmer geimpft oder genesen und ge-
testet sein müssen. 
Wer geboostert ist, bzw. bei wem die 2. Impfung weniger als drei 
Monate zurück liegt kann ohne Test teilnehmen. 
Bitte bringt die entsprechenden Nachweise mit. 
Wir benutzen wieder den Eingang am Foyer, tragen FFP2-Masken bis 
zum Platz und werden regelmäßig lüften. 

Wir freuen uns auf Euch! 
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Skiabteilung Burgrieden

Tagesausfahrt nach Lermoos  
am 12.03.2022 
Lermoos, ein wahres Paradies für Familien, liegt in 
der Tiroler Zugspitz Arena. 

Skifahren, Snowboarden, Langlaufen...alles ist möglich. 
Abfahrt ab Rottalhalle ist um 06.30 Uhr 
Kosten für die Fahrt ohne Skipass EUR 30,00 

Anmeldeschluss ist der 06.03.2022, Anmeldung über unsere Home-
page sv-burgrieden.de/ski 
Es sind nur noch wenige Plätze frei. Meldet euch an! 
  
Unsere Gymnastik startet wieder, für Erwachsene  jeden Freitag um 
19:30 Uhr mit Petra und Belinda. 
  
Die Kindergymnastik haben wir in 2 Gruppen eingeteilt: 

28.01.2022  Grundschulkinder 
04.02.2022  fällt aus 
11.02.2022  Grundschulkinder 
18.02.222  Kindergartenkinder 
25.2.2022  Grundschulkinder 
  
Kommt vorbei - wir freuen uns auf euch.  
 
 

FV Rot

74. Jahreshauptversammlung des FV Rot  
bei Laupheim 1926 e.V. 
Am Samstag, den 29. Januar 2022, findet um 20.00 Uhr die 74. Jah-
reshauptversammlung des FV Rot statt. Aufgrund der Corona-Ver-
ordnungen findet die Versammlung in der Turnhalle Rot statt und 
es gilt die 2G+-Regelung. Einlass daher nur mit Impfnachweis und 
Testnachweis oder Nachweis der 3. Impfung („Booster“). Schnell-
tests zum Test vor Ort stehen zur Verfügung. 

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: 

1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes 

2. Bericht des Spielleiters 

3. Bericht des Jugendleiters 

4. Bericht des Kassierers 

5. Bericht der Kassenprüfer 

6. Protokoll 

7. Entlastungen 

8. Neuwahlen 

9. Ehrungen 

10. Mitgliedsbeitrag 

11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Zu dieser Versammlung laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gön-
ner unseres Vereins recht herzlich ein. 
Wünsche und Anträge an die Versammlung können bis zum Son-
tag, 23. Januar 2022 schriftlich beim Vorstand Mario Leib über die 
Email-Adresse info@fv-rot.de eingereicht werden. 

Kirchennachrichten

Pfarrer Andreas Kernen 
Pfarrerin Doris Seitz-Kernen 
Tel.: 07392 / 23 64
Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de
Turmstr.7 | 88480 Achstetten-Oberholzheim

Pfarramtssekretärin K. Pelzl: 
Mi und Fr 9 - 12 Uhr 
Tel.: 07392 / 23 64
Kirchenpflegerin M. Schmid: 07392/150008 
Diakonin N. Schienke-Weigold: 0178-8210759

Homepage: www.evkirche-oberholzheim.de 
Facebook: https://www.facebook.com/Kirche.Oberholzheim

Evangelische Kirchengemeinde Oberholzheim

Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit er- 
scheint über dir. (Jesaja 60, 2) 

Sonntag, 30.01.2022 (Bibelsonntag) 
10:15 Uhr Ökumen.   Gottesdienst 
 (Pfarrerin Seitz-Kernen/Pfarrer Ziellenbach) 
 Kirche St. Oswald Achstetten 
 
10:45 Uhr Ökumen.   Gottesdienst 
 (Pfarrer Kernen/Patoralreferent Lepré) 
 Kirchl. Gemeindezentrum Staig 
Kein Gottesdienst in der Kirche Oberholzheim 

Montag, 31.01.2022 
17:30-19:15 Bubenjungschar (Wielandhalle) 
18:00-19:30 Mädchenjungschar (Gemeindehaus) 

Mittwoch, 02.02.2022  
14:30 Uhr Konfirmandenunterricht 
  Gemeindehaus Oberholzheim 
16:30 Uhr Konfirmandenunterricht 
 Kath. Gemeindezentrum Staig 

Sonntag, 06.02.2022  
9:30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Seitz-Kernen) 
 Kirche Oberholzheim 
10:45 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Seitz-Kernen) 
 Ev. Gemeindehaus Burgrieden 
10:45 Uhr Familienkirche (Pfarrer Kernen/Team) 
 Zoom-Meeting 
  

Information Gottesdienste/Veranstaltungen 
Die 2G-Regel  (geimpft oder genesen)   ist  Voraussetzung für die 
Teilnahme an Gottesdiensten oder Veranstaltungen. Die FFP- 2- 
Maske  für  Gottesdienst-Teilnehmende über 18 Jahren ist zwingend. 
Bringen Sie bitte unbedingt einen  Zettel mit ihren Daten (nur 
Name und Telefonnummer)  mit. Das hilft uns allen. Vielen Dank! 
Also:
•	 Zettel mit Namen und Telefonnummer
•	 Mundschutz-Abstand-Desinfektion
 
  
Ökumenische Gottesdienste am Bibelsonntag 
Herzliche Einladung zu den beiden Gottesdiensten am Sonntag, 30. 
Januar um   
10:15 Uhr in der St. Oswald Kirche Achstetten 
10.45 Uhr im Kirchl. Gemeindezentrum in Staig 
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Weil die Plätze begrenzt sind, bitten wir Sie, sich zum Gottesdienst 
in Achstetten anzumelden. Bitte bis spätestens Donnerstag 
27.01. während der Öffnungszeiten des kath. Pfarrbüros Achs-
tetten, Telefon 07392 2122. 
  
In Oberholzheim findet KEIN Gottesdienst statt. 
  
  
Familienkirche am 6. Februar um 11:00 Uhr: Welche Farbe hat 
Dein Himmel? 
Unsere Familienkirche machen wir wegen der Inzidenzen wieder 
über Zoom. Herzliche Einladung! Seid am besten vor 11.00 Uhr 
schon angemeldet, dann gibt es keinen Stress für euch und uns. 

Was braucht ihr: 
Am besten einen Laptop oder PC/Bildschirm. 
Dann bitte einen Stein für das Gebet (wie in der Familienkirche sonst 
auch, aber ein kleiner Stein reicht). 
Eine Kerze. 
Bunte Malstifte 
Zwei Blatt Papier pro Person (Kind) 
Wir freuen uns riesig auf euch! 
  
Der Link zur Einladung steht auf der Homepage und bei Facebook 
oder in unserer Whatsapp-Gruppe. 
  

  
Vorschau Frauenkreise 

Montag, 07.02.2022 
19:30 Uhr Frauengesprächskreis 
 Gemeindehaus Oberholzheim   

Montag, 14.02.2022 
16:00 Uhr Frauentreff 
 Gemeindehaus Oberholzheim   
  
Kirche ist geöffnet 
Unsere Kirche in Oberholzheim ist offen von 8.00-18.00 Uhr – ein 
Raum für Stille und Gebet, Anzünden einer Kerze ... 
  
  
Gemeinde- und Spendenkonto 
IBAN:  DE67654913200009060006 
BIC:   GENODES1VBL 

Pfarrer Stefan Ziellenbach:
Kirchstr. 6, 88483 Burgrieden, 
Tel. 07392 17014
E-Mail: pfarrer.ziellenbach@kirche-rottal.de

Pater Mathew Edackancheriyil:
Tel. 07392 2122
E-Mail: Mathew.Edackancheriyil@drs.de
Gemeindereferentin Frau Pracht: 
Home-Office Tel. 07392 9672480
E-Mail: pracht_gemref@kirche-rottal.de
Gemeindereferentin Frau Amann: 
Tel. 07392 150125 
E-Mail: renate.amann@drs.de

PFARRBÜRO  Internet: https://se-unteresrottal.drs.de
Burgrieden: Tel. 07392 17014
Mo bis Fr 09.00 bis 11.00 Uhr , Di 17.00 bis 19.00 Uhr
E-Mail: Renate.Moosmayer@drs.de 
Michaela.Goetz@drs.de
Kirchstraße 6, 88483 Burgrieden

Achstetten: Tel. 07392 2122  Fax 07392 704915 
Mo bis Do 9:00 bis 11:00 Uhr, Mo 17:30 bis 18:30 Uhr  
E-Mail: Tanja.Foerster@drs.de

Katholische Seelsorgeeinheit Unteres Rottal

Samstag, 29. Januar 2022 – 4. Sonntag im Jahreskreis 
Burgrieden 18.00 Uhr Hl. Messe 
   + 2. Opfer für Magdalena Ortmann, 
   Josefine Zell, Rosalia Schmid, 
    Albertine Knopp, Gest. Jht. Martin und 

Franziska Wohnhaas, 
   Gest. Jht. Karl u. Anna Herzog 
   (Minis: Marie Kopp, Ilias Wirt) 
  
Sonntag, 30. Januar 2022 - 4. Sonntag im Jahreskreis 
Bihlafingen 9.00 Uhr Hl. Messe – mit Kerzensegnung 
    + Jht. Fidel Hauff, Jht. Markus Rohmer, 

Franz Rohmer, Tina Jerg, Franz und 
Irma Kennerknecht, Gest. Jht. für die 
Stifter des Kreuzpartikels 

   (Minis: Mohr Ellen, Huber Luise) 
Achstetten  10.15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
   im Rahmen der Bibelwoche 
Stetten  13.30 Uhr Tauffeier 
  
Dienstag, 1 Februar 2022  
Burgrieden    7.50 Uhr Hl. Messe – anschließend 
   Eucharistische Anbetung 
  
  
Samstag, 5. Februar 2022 – 5. Sonntag im Jahreskreis 
Burgrieden 18.00 Uhr Hl. Messe mit Kerzensegnung und 
   Blasiussegen 
    + Hans u. Maria Häderer, Karl Schmid 

und Angehörige 
   (Minis: Salome Unsöld, Jakob Schmutz) 
  
Sonntag, 6. Februar 2022 – 5. Sonntag im Jahreskreis 
Achstetten  9.00 Uhr Hl. Messe mit Kerzensegnung und 
   Blasiussegen 
Bronnen  10.15 Uhr  Hl. Messe – Patrozinium St. Blasius – mit 

Kerzensegnung und Blasiussegen 
Rot  10.15 Uhr  Wortgottesfeier mit Kerzensegnung 

und Blasiussegen 
   (Mini: Timo Hunger, Marwin Frick) 
Burgrieden    14.00 Uhr Tauffeier – Taufkind: Laura Miletic 
   (Minis: Lukas u. Leah Welz) 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT 
ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
den Rettungsdienst sein!
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Gemeinsamer Anzeiger

Besuch von Gottesdiensten:  
Die Teilnehmer von Gottesdiensten müssen erfasst werden. Eine 
telefonische Vor-Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wird 
aber, wenn Sie sicher einen Platz haben möchten, für die Sonn-
tagsgottesdienste empfohlen. Ihre Daten (Name, Anschrift, Tel. Nr.) 
werden erfasst und für einen Zeitraum von vier Wochen gespeichert 
und sodann gelöscht. Es wird gewährleistet, dass Unbefugte keine 
Kenntnis von den Daten erlangen. 

Wenn Sie sich für Gottesdienste in Burgrieden, Rot, Bühl oder Bihla-
fingen anmelden möchten, ist dies zu den Öffnungszeiten im Pfarr-
büro Burgrieden, Tel 07392 17014 möglich. (Für Gottesdienste in 
Achstetten, Stetten od. Bronnen, im Pfarrbüro Achstetten, Tel. 07392 
2122) 

Um den Ordnern die Arbeit zu erleichtern, wäre es auch hilfreich, 
wenn Sie eher frühzeitig zum Gottesdienst kommen. 

  
Alarmstufe II des Landes Baden-Württemberg:  
Ab sofort müssen bei Gottesdiensten Personen ab 18 Jahren 
eine  FFP2-Maske tragen. 
Für Kinder und Jugendliche von 6-18 Jahren gilt weiterhin die 
Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mundschutzes 
Bitte achten Sie nach wie vor auf den Sicherheitsabstand. Dieser ist 
bei kirchlichen Gebäuden auf mindestens 1,5 Meter festgelegt. Dies 
gilt auch vor und nach den Gottesdiensten, d. h. Ansammlungen auf 
dem Platz vor der Kirche oder dem Parkplatz sind unbedingt zu ver-
meiden. 

In den Kirchen wird es markierte Plätze für Sie geben, bitte haben 
Sie Verständnis, dass Sie eventuell nicht an Ihren Stammplatz sitzen 
können. Gemeinsames Singen ist mit Maske wieder möglich, wenn 
die Inzidenzzahlen stabil bleiben. Bringen Sie bitte ihr eigenes Got-
teslob mit in die Kirche, da noch keine Gesangbücher ausgelegt 
werden dürfen. 

Kommen Sie bitte nur zum Gottesdienst, wenn Sie gesund sind! Wer 
gesundheitlich gefährdet ist, sollte nicht teilnehmen. Die Sonntags-
pflicht ist weiterhin ausgesetzt. 
Für Rückfragen stehen Ihnen ihr Pfarramt, die Ordner beim Eingang 
der Kirche sowie die Seelsorger gerne zur Verfügung. Vielen Dank! 
  

Sternsingeraktion in Bihlafingen 
Die diesjährige Sternsingeraktion hat die großartige Summe von € 
3.409,71 für das Kinderheim in Bolivien erbracht. Für das Engage-
ment der Jugendlichen und für Ihre Spenden ein ganz herzliches 
Vergelt`s Gott. 

  
Sternsingeraktion in Burgrieden 
- Gesund werden – gesund bleiben – Wir waren unterwegs – wenn 
Sie noch Spenden möchten, können Sie auch online spenden:
spenden.sternsinger.de/8v6kijqh – 
oder mit Überweisung an: Kirchengemeinde St. Alban, IBAN DE32 
6545 0070 0008 5541 63 BIC: SBCRDE66XXX. Bis 15.02.2022 werden 
diese Spenden angenommen. 
Herzlichen Dank im Namen der Kinder in den Hilfsprojekten! 

Sternsingeraktion Rot 
Auch dieses wurden an alle Haushalte der Gemeinde vom Sternsin-
ger-Hilfswerk Spendentüten mit einem Überweisungsträger verteilt. 
Ihre Barspende können Sie noch bis 15.2.2022 mit oder ohne Tüte 
bei der Bäckerei Thanner oder dem Hofladen Moosmayer in die dafür 
bereitgestellte Spendenbox einwerfen. Wenn Sie dazu noch Fragen 
haben dürfen Sie sich gerne bei Maria Maier 
Tel. 0157 35 39 8123 melden. 
Herzlichen Dank im Namen der Kinder in den Hilfsprojekten! 

MAV Wahl - Sei dabei! 
An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemein-
den Achstetten, Bihlafingen, Bühl, Bronnen, Burgrieden, Rot 
und Stetten 
Am 23.03.2022 findet in unserer Seelsorgeeinheit die Wahl der Mitar-
beitervertretung (MAV) statt. 
Wer ist wahlberechtigt?
•	 die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben
•	 die 6 Monate ohne Unterbrechung in einer Einrichtung desselben 

Dienstgebers tätig sind.
 

Wer ist alles als MAV-Mitglied wählbar? 
Wählbar sind die wahlberechtigten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die am Wahl-
tag seit mindestens einem Jahr ohne Un-
terbrechung im kirchlichen Dienst stehen, 
davon mindestens seit sechs Monaten in 
einer Einrichtung desselben Dienstgebers 
tätig sind. 

Was macht die MAV? 
Die Mitarbeitervertretung ist im kirchlichen Bereich die Interessens-
vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie nimmt ihre 
Aufgaben auf der Grundlage der Mitarbeitervertretungsordnung 
(MAVO)  wahr. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen aktiv 
an der Gestaltung über die sie betreffenden Entscheidungen mit-
wirken. Dies erfordert von Dienstgebern und MAV die Bereitschaft 
zu gemeinsam getragener Verantwortung und vertrauensvoller 
Zusammenarbeit“  (Auszug aus der Präambel MAVO). Sie vertritt  
die Interessen der Belegschaft der Einrichtung. Sie hat darauf zu 
achten, dass die bestehenden Gesetze und Verordnungen eingehal-
ten und alle Kolleginnen und Kollegen nach Recht und Billigkeit be-
handelt werden. Die Mitarbeitervertretung kann dem Dienstgeber 
Vorschläge und Anträge unterbreiten. Viele Maßnahmen kann der 
Dienstgeber nur mit Zustimmung der MAV umsetzten. 

Wie viele MAV-Mitglieder sind zu wählen? -  Z
u wählen sind 5 Mitarbeiter. 
Vom 09.02. – 16.02.2022 liegen die Listen der wahlberechtigten und 
wählbaren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den 

- Pfarrämtern Achstetten und Burgrieden
-  Kindergärten St. Franziskus Achstetten, St. Alban Burgrieden,  

St. Raphael, Bronnen, St. Georg Rot 

zur Einsicht aus. Ebenso können Sie dort Wahlvorschläge abgeben. 
  

Auf folgende Veranstaltung weisen wir hin: 
Eucharistische Anbetung (dienstags): 
in St. Alban, Burgrieden -jeden  Dienstag.  

Die irdische Menschwerdung des Sohnes Gottes findet in der eucha-
ristischen Gegenwart ihre Fortsetzung. Als Gabe der Liebe bietet 
Jesus seine eucharistische Gegenwart jedem an, der Hunger nach 
Gott hat. 

In der Hl. Eucharistie bekennen wir nicht nur eine symbolische, son-
dern die wirkliche Gegenwart Gottes. Anbetung ist Dasein vor Gott. 
Dasein mit allem, was mein Herz bewegt, ungeschminkt, so wie ich 
da bin. Ich darf die Hingabe Jesu Christi im eucharistischen Brot mit 
meinem ganzen Menschsein beantworten; Gottes Liebesgeschichte 
mit mir mit meinem Lobpreis erwidern; meine Hoffnung, meine Sor-
ge, meine Freude, meine Last zum Ausdruck bringen. 

Zur eucharistischen Anbetung  ist jeder herzlich eingeladen (Hl. 
Messe um 7:50) eine Zeit vor dem ausgesetzten Allerheiligsten zu 
verbringen (8:30 - 20:00Uhr). 
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Aus der Nachbarschaft

KULTURSTADEL Hüttisheim 
Mademoiselle Mirabelle- Guillotine d` Àmour - Musique  
Comedie 

Samstag 29.01.2022   
20:00 Uhr (Einlass 19 Uhr)  

Mousse au Chocolat 
  
Mademoiselle Mirabelle ist eine außergewöhnlich schräge franzö-
sische Kunstfigur, für die die Künstlerin den Kleinkunstpreis Baden- 
Württemberg gewonnen hat. 

Guillotine d‘ Amour ist eine Musique - Comédie mit plüschigem 
Humor und daunigen Launen. Diese kommt ganz ohne Hysterie 
aus, bietet dafür umso mehr leichtfüßige Unterhaltung. Untermalt 
von anrührenden, zum Teil urkomisch inszenierten Chansons, lacht 

Mirabelle in ihrer Tortour de France der Schalk aus ihren funkelnden 
Augen. In ihrem gekonnt gebrochenen Deutsch ist sie so süß und 
verführerisch wie eine creme chocolat und imponiert durch großen 
Wortwitz, sprachliche Eleganz und stupende Schlagfertigkeit. 

Eintritt:  16,00 € 
Veranstaltungsort:  Kulturstadel Bürgersaal 
Anmeldung online unter www.kv-huettisheim.de 

Es gelten die 2G+ Regeln, sowie die aktuelle Corona Verord-
nung. Geboosterte Personen benötigen keinenTestnachweis. 
Besuchen Sie unser Bistro im Gewölbe. 

Öffnungszeiten: 
Sonntag 14 - 20 Uhr, freitags ist das Gewölbe aktuell geschlossen. 

Kulturverein Hüttisheim e.V. 

Ende des redaktionellen Teils
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